
548 Miszellen

Terminus ante quem für den Tod Balduins V., den eine Reihe von abend­
ländischen Chroniken zum Jahre 1186 berichtet33), sind neben einer chroni­
kalischen Notiz, die für die Krönung Guidos die einzige präzise Angabe 
Augusto mense macht34), die ersten echten Diplome Guidos vom 21. Oktober 
1186 für Joscelin III. von Edessa, der als ein treuer Anhänger der Hofpartei 
bedeutenden Anteil an der Erhebung des Lusignan gehabt hatte36). Um die 
Regierungszeit des jungen Königs festzuhalten, sind wir sonst auf die Urkun­
den der Jahre 1185/1186 angewiesen, denn auch die Grabinschrift ergibt ent­
gegen häufigem Brauch nichts für unsere Zwecke33). Insgesamt sind bisher 
vier Diplome Balduins V. bekannt. Das erste stammt vom 16. Mai 1185 und 
war für die Abtei im Tale Josaphat bestimmt37), das zweite vom 1. Juni 1185 
für Joscelin III., in dessen Obhut der Knabe sich befand38), das dritte vom 
1. November 1185 ebenfalls für Joscelin39). Erst vor wenigen Jahren hat Hans 
E. Mayer aus einer Pariser Abschriftensammlung des 18. Jahrhunderts ein 
viertes Diplom für die Prämonstratenabtei auf dem Freudenberge vom 30. 
Dezember 1185 veröffentlicht40). Obwohl dies die letzte Königsurkunde 
Balduins V. ist, die freilich bereits die Angabe Herolds „im siebten Monat“ 
eindeutig widerlegt, gibt es auch aus den folgenden Monaten noch eine Reihe 
von Belegen, die den König am Leben zeigen. Wenn Papst Urban III. vom 
12. bis 14. März 1186 in einer ganzen Serie von Mandaten und litterae clausat 
zugunsten der genuesischen Rechte im Heiligen Land auch zwei an König 
Balduin (V.) richtete und ihn in einigen weiteren nannte41), so führen diese 
Angaben noch nicht zwingend über Ende 1185 hinaus, da die Aktivität der 
päpstlichen Kanzlei vermutlich auf Gesandtschaften und Mitteilungen zu-
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